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N u o va zu Florenz. Diejenigen, die sich nicht
nach d esem Befehle richten, werden zur Ge-
fängmßstrafe verurtheilt, und bei widerholter
Wioersezlichkeit zu einer doppelt strengen Ein-
kcrkeruug als das erstemal.

Das Vollz. Direkt., BB. Repr., konnte
Ihnen die Mittheilung eines solchen bisher in
der Geschichte der Kriege und Revolutionen
unerhörten Schrittes nicht vorenthalten. Vor-
behalten blieb es der Koallt on der Könige ge-

Bürger Senatoren!
Die Commission, welcher Ihr den Beschluß

des großen Raths vom gten dieses Monats,
mittelst welchem der Stadtgemeinde Zug die
von der Verwaltungskammer von Waldstätten
als Nationalgut angesprochenen verschiedenen
Güter und Kapitalien, als ein der Gemeinde
Zug ausschließlich wahres Eigenthum zugesichert
werden, zu näherer Untersuchung übergeben, hat
allererst die Bothschaft des Vollziehungsdirck-

gen die Freiheit, das Beispiel einer so ungc-toriums, den von dem Finanzminister demiel-
rechten Politik zu geben. ben hierüber erstatteten Bericht, und endlich

Ohne Zweifel erregt es in Ihnen das Ge-das Gesez vom 3. Apr. 1799, in welchem die
fühl des höchsten Unwillens, der bei der Nach-
richt eines despotisch ungerechten Verfahrens
jeden Republikaner durchdringt.

Republikanischer Gruß!
Der Präs. des Vollz. Direkt.

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

Mousson.

Kennzeichen bestimmt sind, nach denen die Na-
tionalgüter von den Gemeindgntern unterschied
den werden müssen, genau durchgegangen.

Die Bothschaft des VollziehungsdirekioriumS
giebt deutlich zu erkennen, daß dasselbe, als es
die liegenden Güter und Kapitalien von Zug
angesprochen, es in Kraft des ü. Art. des Ge-
setzes vom 3. Apr. gethan Hab5, welcher also

Die Güter, über welche die ehemali-

können an diesem Beispiel lernen, was sie von
den ordnungsiiftendcn Oestreichern und Russen
zu erwarten haben. Einmal die Wiederherstel-
lung der vorigen Ordnung und Ruhe nicht.
Gewiß ist der, welcher diese Heere auf unsern
Boden zurükwünscht, kein redlicher sein Vater-
land liebender Bürger

Nuce bekräftiget Kuhns Aeußerungen, be-
sonders durch belehrende Ràkblìcke auf die Grau-
bündner Geschichte. Beide ^stimmen zu einer
Commission. '

Diese Botschaft wird an eine aus den Br.
Kühn, Herzog v. Eff., Gysendörfer,
Labhard und Legier bestehende Commission
gewiesen.

Wegen Schneiders Abwesenheit wird
Geyser in die Commission wegen B. Lugin-
buhl geordnet.

Weber erh lt Ur'anbverlängerung bis zu
seiner Wicdergenesung.

Senat, ir. Oktober.
Präsident: Frossard.

Mittelholzer, im Namen einer Commis-
sion, legt folgenden Bericht vor:

lautet:
gen Regierungen zum öffentlichen Gebrauch ver-

Kühn. Unsere noch verirrten Mitbürger-hgten, sollen als Nationalgüter angesehen
werden, so lange nicht durch augenscheinlichen
Beweis das Gegentheil dargethan wird. "

Die gleiche Bothschaft führet nun aber die
vier unumstößlichen Gründe an, mit welchen
das Vollziehungsdirektorium von der durch die
Stadtgemeinde Zug abgeordneten Deputation
überzeugt worden, daß das augenscheinliche
Gegentheil hier der Fall sey. (Die Forts, folgt.)

Vollzieh ungs-Direktorium.
Das Vollziehungsdirektorium, auf die An-

zeige der Vevwaltungskammer des Kant. Thur-
gau, daß zufolge einer Proklamation die pro--
visorische Regierung, die während der Anwesen-
heit der Kaiserlichen eingesezt wurde, der
Zehnden sowohl von den Zehndherren, als den
geistlichen Corporations und als direkte Abgabe
des Staates eingezogen worden;

In Erwägung, daß einerseits die Zehnd-
rechte und anderseits dieZehndverbindlichkeiten
durch die Gesetze vom 3°. Mai aufgehoben;

In Erwägung, daß folglich die Beziehung
der Zehnden gesezwidrig, und das bezogene
Gut kein Eigenthum von Individuen oder Cor-
porationen seyn kann,

beschließt
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1) Der Ertrag der großen Zehnden, welche
m diesem Jahre entweder von Privatpersonen
oder geistlichen Corpcrationen, oder als direkte
StaatSauflage bezogen wurden, sey alsNatjo-
naleigenthum erklärt.

2) Alle diejenigen, welche eine oder mehrere
Zehndarten entweder in Natura oder in Geld
bezogen haben, seyen verpflichtet, dieselbe der
Verwaltmigskammer zurükzusiellen.

3) Dec Ertrag der Zehnden soll zur Unter-
stützung der Gemeinden, die am dürftigsten
sind, verwendet werden; sey es, daß man
für sie den Requisitionen der fränkischen Armee
Genüge leistet, oder daß man ihnen unmitkcl-
bar mit demselben zu Hülfe kömmt.

4) Der Werth des Ertrages soll von dem
durch das Gesez vom 20. Nov. bestimmten
Loskaufspreise, welcher von den Zehndpflich-
rigen zu entrichten ist, abgezogen werden.

Wahlen der Beamten der helvetischen Re-
publtt vom Jahr I79V.

(Fortsetzung.)

IV.
Wahlversammlung des Kantons Luzern, am

2 — 6. Wintermonat 1799 gehalten.

Präsident: Lorenz Mayr von Luzern.
Etimmzahler: Mooser, Kantonsrichter;

Kilchmann, Repräsentant; Burgisser,
Kantonsrichter; B a nz, Verwalter.

Seeretärs: Wicki, Unteragent, v. Schüpf-
heim; Bury, Kantonsrichter; Balthasar
Hecht v. Wiliisau; Joseph Zemp, Arzt,
v. Echüpfyeim.

Wahlen.
Mitglied des Senats: Mooser, Kantons-

richte?.
Suppléant deS Obergerichtshofs: I. Melchior

Burgisser, Kantonsr chtcr.
Mitglied der Verwaltungskammer: Loren;

Mayr v. Luzern, ausgetretenes Glied der
Kammer.

Zünf Suppleanten der Verwaltnngskammer:
Aloys Ruskoni v. Sursee ; Alexander
Wohlschlcgei v.Münster; Caspar Büo-
ler v. Luzern; Johann Schumacher v.
D.pplischwaud.

Dieser nahm die Ernennung nicht an; an
ftiae Stelle ward gewählt:

Jost Felder v. Hergiswyl.
Ranuzi Segesser v. Luzern.
Vier Kantonsrichter: Jakob Bachmann v«

Ruswyl; Balthasar Hecht von Willisau;
Joseph Meyer von Dagmersellen; Martin
Amrhin v. Luzern.

Zwölf Kantonsgerichtssuppleanten: Alexander
Wohlschlegel von Münster; Joh. Jakob
Schneider, Agent, von Hasli; Daniel
Bno ler v. Buren; Anron Reis v.Wohl-
Hufen; Joseph Gurdi v. Hergiswyl; Carl
Studer von Pfaffnach; Johann Muß v.
Hochdorf; Joh. Georg Widmer v. Rothem
bürg; Niklans Dürler v> Luzern; Dommi
B uch 0 lzervon Horw; Joseph S ch in dler,
Sohn, v. Luzern; Melchior Kammer-
mann von Obcrkirch.

Mitgl. des Distriktsgerichts Luzern: Joseph
Hofmann, Agent, von Weggis.

— — RuSwyl: Johann
Nuhli von Ruvdiswyl.

— — — Hochdorf: Jos.
Ruter von Jnwyl-

Da dieser die Ernennung ansschlug, warb
an seine Stelle ernannt:

Martin Wyder von Merenschwand.
— — — Münster: Joseph

Fleisch lin von Kommlen.
— - - - Willifau: Joseph

Wys von Alberschwyl.
— — — — Sursee : Pauk

Furrer von St. Erhard.
— — — — Sempach:Moo,

se r, Agent, von Rochenburg.
— — — — Altishoftn: Leon;

Bossart v. Stcbikon.
— — — — Cchüpfheim: Jo-

seph Glanz mann v. Escholzmarc; Johanii
Stabclmann Escholzmatt.

Die Fortsesung folgt.

Grosser Rath, 17. Oktob. Behandlung
von Bittschriften.

Senat, 17. Oktob. Annahme von zwei
Beschlüssen die die Gehal e der Angestellten
bei der Kanzlei des Senats festsetzen. Die
Revisionscommifsion der Ccnstitutton legt die

Uebersicht der Abänderungen in der innern
Verwaltung der Republik vor.
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